
        

 
 

 

Finanzreglement TSV Mörschwil Dragons Unihockey 
 
 
1. Mitgliederbeiträge (MB) / Lizenzgebühren (LG) / Label Kinderunihockey (LKU) 

 

Mitgliederkategorie MB in CHF LG in CHF LKU in 
CHF 

Total 

Grossfeld 200.- 80.- 20.- 300.- 

Kleinfeld 180.- 60.- 20.- 260.- 

Junioren/innen, 2 Trainings/Woche 160.- 40.- --- 200.- 

Junioren/innen, 1 Training/Woche 140.- 40.- --- 180.- 

Kids (bis F-Junioren/innen) 140.- --- --- 140.- 

Plauschmannschaften 180.- --- --- 180.- 

Funktionäre / Vorstand --- --- --- --- 

Passivmitglieder 30.- --- --- 30.- 

 
Mitglieder, welche während der Saison eintreten, entrichten einen vom Vorstand 
beschlossenen reduzierten Mitgliederbeitrag (idR 50 %). Bei einem Austritt bis 30.11. aus 
besonderen Gründen kann der bezahlte Mitgliederbeitrag (ohne Lizenzgebühr) anteilsmässig 
zurückerstattet werden, max. jedoch 50 %. 
 
Bei doppelter Spielberechtigung (Doppellizenz) entrichtet das Mitglied die folgenden Beiträge: 
- Kosten für die Doppellizenz (Erst- oder Zweitlizenz) 
- Unihockey Mörschwil Dragons ist Erstverein: gemäss Tabelle (siehe oben) 
- Unihockey Mörschwil Dragons ist Zweitverein: anteiliger Mitgliederbeitrag (idR  
 50 %), falls der/die Spieler/in regelmässig am Trainings- und Spielbetrieb teilnimmt  
 bzw. ein definitiver Übertritt stattfindet. 
 

2. Tippspiel Saisonendturnier 
 
Die Teilnahme am Tippspiel (Saisonendturnier) gehören zu den Pflichten jedes Mitglieds und 
ist für alle Vereinsmitglieder obligatorisch (Ausnahmen: Plauschmannschaften, 
Funktionäre/Vorstand sowie Passivmitglieder). 
 
Die Details betreffend Ablauf und Durchführung des Tippspiels sind im Merkblatt 
"Saisonendturnier Tippspiel" geregelt (Download unter: http://moerschwil-
dragons.ch/verein/members/) 
 
Der Vorstand kann Zielsetzungen pro Mitgliederkategorie im Merkblatt festsetzen. 
 

3. Helfereinsätze / Bussen / Gebühren / Massnahmen 
 
Alle Vereinsmitglieder und Junior/innen leisten bei den Unihockey Mörschwil Dragons 
altersgerecht Helfereinsätze. 
 

Helfereinsätze Anzahl 

- Lizenzierte Spieler/innen (Aktive) mind. 2 Helfereinsatz 

- Nicht lizenzierte Spieler/innen 1 Helfereinsatz 

- Junioren/innen 1-2 Helfereinsätze durch Junior / Elternteil 

 
Helfereinsätze umfassen folgende Anlässe: 

TSV Mörschwil, Unihockey Dragons 

sekretariat@moerschwil-dragons.ch 

www.moerschwil-dragons.ch 

Vereinskonto: CH22 8080 8009 3152 9567 1 

http://moerschwil-dragons.ch/verein/members/
http://moerschwil-dragons.ch/verein/members/


       

Heimrunden von allen Teams, Schülerunihockeyturnier, Trainingslager Junioren (weitere 
Anlässe vorbehalten) 
 
Folgende Anlässe gelten nicht als Helferanlässe: 
 
Fahrdienste an Auswärtsspiele, Aushilfstrainings, die Heimrunde der eigenen Mannschaft 
 
Wir teilen die Einsätze anfangs Saison auf die Mitglieder auf und schalten den Einsatzplan auf 
der Homepage auf. Wer seinen Einsatz nicht wahrnehmen kann, sucht selbst einen Ersatz 
und meldet dies an den Verantwortlichen. Wer nicht für einen Ersatz sorgt oder seinen Einsatz 
nicht wahrnimmt, hat eine Busse von CHF 50.00 in die Vereinskasse zu bezahlen! 
 
Von aktiven Spieler/innen und volljährigen Junior/innen wird erwartet, dass Sie einzelne 
grössere Aufgaben im Verein übernehmen. Trainer, Schiedsrichter, 
Heimrundenverantwortlicher, usw. ermöglichen erst den Trainings- und Spielbetrieb. Können 
wichtige Chargen nicht besetzt werden, ist es dem Vorstand vorbehalten, Mannschaften nicht 
zum Meisterschaftsbetrieb anzumelden. 
 
Persönlich verschuldete Bussen oder persönlich verursachte, zusätzliche Gebühren und 
Abgaben, welche den Unihockey Mörschwil Dragons von Swiss Unihockey oder Dritten in 
Rechnung gestellt werden, werden direkt dem jeweiligen Mitglied weiterverrechnet 
(Verursacherprinzip). 
 
Bei Nichteinhaltung von Zahlungsfristen kann der Vorstand dem fehlbaren Mitglied die 
Spielerlizenz einziehen. Diese wird nach Bezahlung des geforderten Betrages wieder 
freigegeben. 
 

4. Schiedsrichterentschädigungen für Mitglieder / Nahestehende 
 
1. Jahr: CHF 400.- 
2. Jahr: CHF 500.- 
ab 3. Jahr: CHF 600.- 
 
Bedingungen: Schiedsrichterprüfung, Kontingentsquote und Erfüllung Swiss Unihockey-
Aufgebote 
Die Entschädigung kann (bis max. 250.-) mit Materialgutscheinen vergütet werden. 
 

5. Entschädigungen Haupttrainer für Mitglieder / Nahestehende 
 

Entschädigung Haupttrainer inkl. Ligabetrieb ohne Ligabetrieb 

- Grossfeld, Turnierform --- --- 

- pro Junioren/innen-Team,  
1 Training/Woche 

1’000.- 500.- 

- je weiteres wöchentliches 
Junioren/innen-Training 

+300.- +300.- 

- für J+S-Leiter zusätzlich max. +250.- max. +250.- 

- Plauschmannschaften --- --- 

 
Die Entschädigung wird an den verantwortlichen Haupttrainer vergütet (idR 1 Haupttrainer pro 
Team). Der Haupttrainer regelt die anteilige Weitervergütung an seine Assistenten/Helfer 
selbständig. 
 

6. Spesenvergütungen 
 
Der Vorstand entscheidet im Rahmen seiner Budgetkompetenz über Form und Höhe der 
Rückerstattung von angefallenen Spesen. 
 
Sämtliche Spesenentschädigungen werden grundsätzlich per Ende Saison (30.04.) 
ausbezahlt. 
 
 
Mörschwil, Juni 2025 / Finanzen 


